
Der Beschluß des Strafsenats verletzt § 284 StPO. Nach 
dieser Vorschrift ist die Berufung als unzulässig zu 
verwerfen, wenn die Bestimmungen über die Einlegung 
oder Begründung der Berufung nicht beachtet worden 
sind. Diese Entscheidung ist jedoch nicht von dem Ge
richt zu treffen, gegen dessen Urteil das Rechtsmittel 
eingelegt ist, sondern von dem Berufungsgericht, im 
vorliegenden Falle also von dem Kammergericht.

Nach dem System und den Prinzipien der Strafprozeß
ordnung vom 2. Oktober/21. November 1952 hat das
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Gericht, gegen dessen Urteil ein Rechtsmittel eingeiegt 
wird, keine Entscheidung in der Sache mehr zu treffen, 
sondern die Akten gemäß § 281 Abs. 5 StPO unverzüg
lich dem Rechtsmittelgericht zu übersenden. Der Be
schluß des Stadtgerichts vom 21. Februar 1953 hat daher 
die Vorschriften des § 281 Abs. 5 und des § 284 StPO 
nicht beachtet und war deshalb aufzuheben.

Die Berufung, über die nunmehr gemäß § 300 Abs. 2 
StPO das Berufungsgericht zu entscheiden hatte, ist je
doch unzulässig.

Wir weisen unsere Leser darauf hin, daß in unserem 
regelmäßig erscheinenden Zeiischriftenüberblick lediglich 
solche Artikel auf geführt werden, die in irgendeiner Be
ziehung auch von juristischem Interesse sind.

Die Redaktion

Zeitschriften
Eechtswissenschaftlicher Informationsdienst Nr. 6: A. W. We-

nediktow: Der zivilrechtliche Schutz des sozialistischen Eigen
tums; J. Marowski: Einige Probleme der Kodiflzierung des
Sachenrechts; V. Fäbry: Der Vertrag zwischen der Maschinen- 
und Traktorenstation und der landwirtschaftlichen Einheits
genossenschaft; Nr. 7: A. G. Mosochina: Der Kampf gegen die 
Staatsverbrechen in den europäischen Ländern der Volks
demokratie; W. P. Kiritschenko: Der Kampf gegen die ver
brecherischen Anschläge auf die Wirtschaftsordnung der volks
demokratischen Staaten in Europa; T. Cyprian; Die strafrecht
liche Verantwortlichkeit der Staatsangestellten für Wirtschafts
verbrechen im Lichte der Rechtsprechung; Nr. 8: W. I. Go- 
stew: Genosse Stalin — der Begründer und Organisator der 
sozialistischen Staatlichen Kontrolle’; W. Dawidowicz: Ein
gaben und Beschwerden als Waffe im Kampf gegen den Bü
rokratismus im Verwaltungsapparat; Ein wichtiges Arbeits
gebiet der Kollegien der Ministerien der UdSSR.

Erfindungs- und Vorschlagswesen Nr. 5: Dr. F. Müller.“ Vor
veröffentlichung — Älteres Recht; Petzold: Die Sicherung un
seres Exportes durch Patentschutz im Ausland; G. Droggan: 
Die handwerksmäßige Fertigung von Ersatzteilen und das 
Patentrecht; Nr. 6: Dr. F. Müller: Erfinderprinzip — Gemein
schaftserfindungen — S 5 des Patentgesetzes; Sperling: Zu
ständigkeit bei Auszahlungen von Erfindervergütungen; Son
derheft: Erläuterungen zur Verordnung über das Erfindungs
und Vorschlagswesen in der volkseigenen Wirtschaft sowie 
Erläuterungen zur Ersten, Zweiten und Dritten Durchführungs
bestimmung zur Verordnung über das Erfindungs- und Vor
schlagswesen in der volkseigenen Wirtschaft; H. Lüth: Die 
gesellschaftliche Bedeutung der Verordnung über das Erfin
dungs- und Vorschlagswesen ln der volkseigenen Wirtschaft; 
Zusammenstellung der für das Erfindungs- und Vorschlags
wesen wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen; Nr. 7: G. 
Becker: Die Aufgaben der BfE nach der neuen Verordnung 
über das Erfindungs- und Vorschlagswesen in der volkseige
nen Wirtschaft; Dr. Müller: Die technische Erfindung und die 
Voraussetzungen zu ihrer Patentierung.

Der Handel Nr. 7: P. Gebhardt: Vertragssystem und Trans
portraumplanung.

Deutsche Finanzwirtschaft Nr. 5: M. Böttcher: Zuchthaus für 
raffinierte Saboteure; G. Schwarz: Einige Fragen zur Ent
wicklung der Kreditverhältnisse in der Volkswirtschaft der 
UdSSR; K. Heider: Die Sozialversicherungsbeiträge der Mit
glieder der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften; 
Awe/Hoppstoek: Der Emissionsfonds der Deutschen Notenbank 
als ein Mittel der operativen Regulierung des Geldumlaufs; 
Nr. 6: G. Schwarz: Einige Fragen zur Entwicklung der Kre
ditverhältnisse in der Volkswirtschaft der UdSSR (II); Dr. H. 
F. Seidler: Zum Rechnungswesen der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften; Gelhar/Pontow: Neues Rech
nungswesen in den Kreishandelsbetrieben der HO; Wann 
kommt endlich eine Regelung für die Verzugszinsen im RE- 
Verfahren?; G. Hoffmann: Das Rechnungseinzugsverfahren 
bei der Deutschen Investitionsbank; A. Herrmann: Uber Wesen 
und Aufgaben der staatlichen Versicherung; Nr. 7: E. Guth: 
Die wichtigsten Aufgaben der Abgabenverwaltung im Jahre 
1953; Der planmäßige Aufbau des Sozialismus erfordert 
schnellere Bearbeitung und Herausgabe grundlegender Ge

setze und Verordnungen; P. Dorn; Planpreise müssen Franko
preise sein; M. Schmidt: Grundsätze für die Führung der 
Haushaltswirtschaft; L. Geier: Verschiedene Mißstände in
der Besteuerung der privaten Wirtschaft wurden beseitigt; 
Die Neuregelung der Erhebung der Gewerbesteuer und Um
satzsteuer im Bereich der volkseigenen Wirtschaft; Nünke/ 
Pfau: Zur Theorie der Versicherung; G. Dippmann: Schaden
bearbeiter, verbreitert eure Kenntnisse vom neuen Recht!

Die Wirtschaft Nr. 13: Koch/Meyer: Das neue Verrechnungs
verfahren der Deutschen Notenbank; R. Köhler: Konventio
nalstrafe bei vertragswidriger Warenabnahmeverweigerung; 
Nr. 14: H. Lüth: Weitere Förderung der Rationalisatoren- und 
Erfinderbewegung (Zur „Verordnung über das Erfindungs
und Vorschlagswesen in der volkseigenen Wirtschaft“ vom
6. Februar 1953); Nr. 15: Dr. ZsChüntzsch/Kulessa/Stoll: Sofort
maßnahmen zur Beseitigung der Überplanbestände (Abschluß 
von Kreditverträgen zwischen Betrieben und Deutscher No- 
tenbank/Differenzierte Lieferverträge vermeiden erhöhte Be
standsbildung) .

Die Arbeit Nr. 3: H. Warnke: Der sozialistische Inhalt der 
Betriebskollektivverträge 1953; R. Kranke: Zu einigen Fragen 
der Kündigung.

Arbeit und Sozialfürsorge Nr. 7: Dr. E. Falck: Betriebsge
fahr der Eisenbahn und Haftung der Reichsbahnbeschäftigten: 
Wann ist die Frage nach der Schwangerschaft berechtigt? 
Arbeit, Gleichberechtigung und Unterhaltsansprüche der 
Frau im Spiegel der Rechtsprechung des Obersten Ge
richts; K. Hartnick: Die Sozialversicherung für Mitglieder 
Landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften; Nr. 8: 
R. Iwand: Wie wurde das Landarbeiterschutzgesetz bisher
verwirklicht? Rentenberechnung für ehemalige Beamte (Urteil 
des Obersten Gerichts vom 6. Februar 1953); So arbeitet eine 
Konfliktkommission; R. Schlegel: Die Zustimmung der Ab
teilung Arbeit und Berufsausbildung zur Kündigung eines 
Schwerbeschädigten.

Demokratischer Aufbau Nr. 4: Stärkt die - demokratische
Staatsmacht im Dorf! Ständige Kommissionen nehmen die 
Arbeit auf; W. Menzel: Die allgemeine Beschwerde in der 
Verwaltung; Die H. Parteikonferenz der SED — Beginn einer 
neuen Etappe unserer demokratischen Gesetzlichkeit; 
G. Keim: Rechtsauskunftsstellen der Kreisgerichte.

Die Volkspolizei Nr. 4: Bemerkungen zur „Vorläufigen Dis
ziplinarordnung für die Deutsche Volkspolizei (HVDVP)"; 
Nr. 6: R. Dombrowsky: Der Schutz des sozialistischen Eigen
tums ist das oberste Gebot unserer Arbeit; Wulf/Gander/ 
Walter: Zu einigen Fragen über das Gesetz zum Schutze des 
Volkseigentums und anderen gesellschaftlichen Eigentums; 
Breitkreuz: Wie ist vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung 
von Volkseigentum zu bestrafen? Bendel/Guhl: Objektivismus 
in der Arbeit ist Parteinahme für Verbrecher; Wer ist schul
dig und welche Rechtsgrundlagen sind verletzt?

Berichtigung
In dem Beitrag „Sind Forderungen der Mitglieder von land

wirtschaftlichen und Konsumgenossenschaften an die Genos
senschaft pfändbar?“ von Prof. Dr. Nathan (NJ 1953 S. 171, 
linke Spalte) findet sich die Bemerkung, daß von den Mit
gliedern der Bäuerlichen Handelsgenossenschaften eine Ab
gabe von 1Vi % des mit ihnen getätigten Warenumsatzes er
hoben werde. Diese Darstellung beruht auf einem Irrtum. 
Vom Einzelmitglied der VdgB (BHG) wird keine Warenumsatz
abgabe erhoben. Diese Abgabe ist vielmehr von den Bäuer
lichen Handelsgenossenschaften in Höhe des eigenen Umsatzes 
an die Gesamtorganisation abzuführen.
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